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ZEITGESPRÄCH

Die große Reform 
der Einkommensteuer

M it den „Petersberger Steuervorschlägen“ vom 22. Januar hat die Steuer
reform-Kommission der Bundesregierung ihre Vorschläge zur umfassenden Reform 

der Einkommensbesteuerung vorgelegt. Welche Änderungen sind im einzelnen 
vorgesehen? Wie sind die Reformvorschläge zu bewerten?

Hansgeorg Hauser

Die Reformvorschläge der Bundesregierung

Anfang 1996 hat die Bundesre
gierung mit dem 50 Punkte 

umfassenden „Aktionsprogramm 
für Investitionen und Arbeits
plätze“ ein wirtschaftspolitisches 
Gesamtkonzept vorgelegt, zu des
sen wesentlichen Bestandteilen 
eine Reform der Einkommensteuer 
gehört. In dem darauf folgenden 
„Programm für mehr Wachstum 
und Beschäftigung“ wurde des
halb beschlossen, eine Kommis
sion unter dem Vorsitz des Bun
desministers der Finanzen einzu
setzen, mit dem Auftrag, Vorschlä
ge zur Senkung der Steuersätze 
bei der Einkommen- und Körper
schaftsteuer zu erarbeiten. Diese 
Senkung sollte weitgehend durch 
den Abbau von steuerlichen Son
derregelungen und Vergünstigun
gen finanziert und dadurch das 
Steuerrecht insgesamt einfacher 
und transparenter gestaltet wer
den.

Mit den „Petersberger Steuer
vorschlägen“ vom 22 .Januar 1997 
hat die Steuerreform-Kommission 
ihre Arbeit abgeschlossen. Sie hat 
Lösungen gefunden, die für die 
Zukunft tragfähig sind und der 
Wirtschaft positive Impulse geben. 
Besonders bewährt hat sich dabei 
die Zusammensetzung der Kom

mission aus Politikern, Praktikern 
und Wissenschaftlern, die in vor
bildlicher Weise ergebnisorientiert 
zusammengearbeitet haben.

Das derzeitige Steuerrecht in 
Deutschland ist zu kompliziert, die 
Steuergerechtigkeit leidet unter 
zahlreichen Steuervergünstigun
gen und die Steuersätze bei der 
Einkommensbesteuerung sind im 
internationalen Vergleich zu hoch, 
damit investitions- und leistungs
hemmend.

Um für die notwendige grundle
gende Reform der Einkommens
besteuerung ein überzeugendes 
Konzept entwickeln zu können, 
erfolgte eine Rückbesinnung auf 
die tragenden Grundpfeiler des 
Steuerrechts:

□  den Leistungsfähigkeitsgrund
satz als Fundamentalprinzip ge
rechter Besteuerung,

□  das Markteinkommensprinzip, 
welches das erwirtschaftete, am 
Markt realisierte Einkommen steu
erlich berücksichtigt,

□  das objektive und subjektive 
Nettoprinzip, also der Abzug der 
Ausgaben zur Erzielung der Er
werbseinkünfte sowie der Aufwen
dungen für die Existenzsicherung.

□  die Ausgestaltung der Einkom
mensteuer als Einheitssteuer, die 
alle Einkommen eines Steuer
pflichtigen zusammenfaßt und 
einem einheitlichen Tarif unterwirft.

Kern der Reformvorschläge ist 
der „Zukunftstarif 99“ mit Steuer
sätzen in der Einkommensteuer 
von 15% bis 39%. Niedrigere Sät
ze hat es in Deutschland seit 1925 
nicht mehr gegeben: Damals ent
hielt die Finanzreform von Schlie- 
ben und Popitz einen Tarif mit Sät
zen von 10% bis 40%.

Es bleibt im Prinzip beim linear
progressiven Tarif, der wesentlich
sten Errungenschaft der Steuer
reform 1986 bis 1990: Vorgesehen 
ist ein Grundfreibetrag in Höhe von 
13067/26135 DM (Ledige/Verhei
ratete), die Besteuerung beginnt 
dann in einer unteren Proportio
nalzone mit dem Eingangssatz von 
15% für die zu versteuernde Ein
kommen bis 18035/36071 DM 
(Grund-/Splittingtabelle). Daran 
schließt sich eine Progressions
zone mit einem Steuersatz von 
22,5% bis zum Spitzensteuersatz 
von 39% ab 90018/180036 DM 
(obere Proportionalzone) an. Für 
gewerbliche Einkünfte liegt der 
Spitzensteuersatz bei 35% für zu
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versteuernde Einkommen ab 
72576/145152 DM.

Die genannten Steuersätze sind 
Grenzsteuersätze, die die Steuer
belastung des Teils des Einkom
mens beschreibt, welcher die ge
nannten Beträge übersteigt. Die 
Entlastungswirkung im Einzelfall 
wird dagegen erst am Verlauf der 
Durchschnittssteuersätze deutlich. 
Durch den hohen Grundfreibetrag, 
den niedrigen Eingangssteuersatz 
und die durchgängige Absenkung 
der Grenzsteuersätze im unteren 
Einkommensbereich werden alle 
Einkommensbezieher entlastet.

Bei der Körperschaftsteuer se
hen die Petersberger Vorschläge 
folgendes vor: Der Körperschaft
steuersatz sinkt für einbehaltene 
Gewinne von 45% auf 35%, für 
ausgeschüttete Gewinne von 30% 
auf 25%. Es bleibt beim Vollan
rechnungsverfahren; eine Anpas
sung der bisherigen Niedrigsteuer
grenze für Zwecke der Hinzurech
nungsbesteuerung nach dem 
Außensteuergesetz wird geprüft. 
Der ermäßigte Steuersatz für 
Nichtanrechnungsberechtigte be
trägt 32%, wie bisher also 3 Pro
zentpunkte weniger als der The
saurierungssatz.

Die Kapitalertragsteuer wird 
ebenfalls gesenkt. So beträgt der 
Steuersatz für den Zinsabschlag 
künftig 25%, für Tafelgeschäfte 
30% und für Dividenden 15%; alle 
anderen Sätze werden auf 25% 
vereinheitlicht.

In einer vorgezogenen Stufe der 
Reform werden zum 1. Januar 
1998 bereits der Einkommen
steuersatz für gewerbliche Ein
künfte auf 40% und die Körper
schaftsteuersätze auf 40% bis 
28% (einbehaltene/ausgeschütte
te Gewinne) gesenkt. Der Solidari
tätszuschlag sinkt von 7,5% auf 
5,5%.

Die Neugestaltung hat Minder
einnahmen bei der Einkommen

steuer in Höhe von rund 69 Mrd. 
DM, bei der Körperschaft- und 
Kapitalertragsteuer auf Dividenden 
von rund IOV2 Mrd. DM zur Folge. 
Als indirekte Folge fallen die 
Einnahmen aus dem 
Solidaritätszuschlag um rund 2 
Mrd. DM geringer aus; beim 
Zinsabschlag sind es rund 'h  Mrd. 
DM weniger. Insgesamt beträgt die 
Bruttoentlastung somit rund 82 
Mrd. DM. Dem stehen Mehr
einnahmen durch den umfassen
den Abbau von Steuervergünsti
gungen und Sonderregelungen -  
die sogenannte Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlage -  in Höhe 
von 38 Mrd. DM gegenüber. Bei 
einer geplanten Nettoentlastung in 
Höhe rund von 30 Mrd. DM ergibt 
sich ein Restfinanzierungsbedarf, 
der aus dem Bereich der indirek
ten Steuern zu decken ist.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Hansgeorg Hauser, 52, MdB, 
ist Parlamentarischer Staats
sekretär beim Bundesminister 
der Finanzen und finanzpoliti
scher Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion.

Christine Scheel, 40, MdB, 
ist finanzpolitische Spreche
rin der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen.

Dr. Karl Heinz Däke, 54, ist 
Präsident des Bundes der 
Steuerzahler e.V. in Wiesba
den.

Prof. Dr. Rolf Peffekoven, 
58, ist Direktor des Instituts 
für Finanzwissenschaft der 
Universität Mainz und Mit
glied des Sachverständigen
rates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklung.

Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlage

Bei der Verbreiterung der Be
messungsgrundlage ging es nicht 
in erster Linie um die Finanzierung 
der Tarifentlastung, sondern um 
eine wirkliche Bereinigung, die 
dem Einkommensteuerrecht eine 
neue Qualität verleiht. Die lenken
de Einflußnahme des Staates soll 
reduziert werden. Im Arbeitneh
merbereich sind u.a. vier Maß
nahmen vorgesehen, die dieses 
Anliegen besonders verdeutlichen:
□  An die Stelle der bisherigen Ki
lometerpauschale tritt eine Ent
fernungspauschale von 40 Pfennig 
pro Kilometer einfacher Entfer
nung, die nur für Entfernungen ab 
16 Kilometern, dafür zusätzlich 
zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
gewährt wird.
□  Der Arbeitnehmer-Pauschbe
trag sinkt auf 1300 DM/Jahr. 
Nachgewiesene höhere Wer
bungskosten bleiben abzugsfähig.
□  Die Steuerfreiheit der Zuschlä
ge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit wird abgeschafft, um 
die ungerechtfertigte steuerliche 
Begünstigung einzelner Tätigkei
ten zu beseitigen.
□  Der Freibetrag für Abfindungen 
bei Auflösung des Arbeitsverhält
nisses von bis zu 36000 DM wird 
nicht mehr gewährt.

Trotz dieser und anderer Ein
schränkungen erfolgt für Arbeit
nehmer eine beträchtliche Entla
stung, der Arbeitnehmerbereich 
profitiert bei der Steuerreform am 
stärksten.

Im Bereich der Lohnersatzlei
stungen sowie der Altersbezüge 
wird eine am nachgelagerten Kor
respondenzprinzip orientierte Lö
sung verwirklicht. Danach sind 
diese Einkünfte nur in dem Um
fang zu besteuern, in dem sie auf 
unversteuerten Beiträgen beruhen:
□  Lohnersatzleistungen wie Ar
beitslosengeld, Arbeitslosenhilfe,
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Kurzarbeiter- oder Krankengeld 
sollen statt mit dem bisherigen 
Progressionsvorbehalt künftig mit 
50% der Einkünfte in die Be
steuerung einbezogen werden. 
Denn diese Leistungen leiten sich 
in der Regel zur Hälfte aus nicht 
versteuerten Arbeitgeberbeiträgen 
oder aus Beiträgen ab, die als 
Sonderausgaben steuerlich be
rücksichtigt wurden.

□  Die Besteuerung der Altersbe
züge berücksichtigt die Recht
sprechung des BVerfG, welches 
die Angleichung der Besteuerung 
von Renten, Pensionen und Er
werbseinkommen gefordert hat. 
Bei Rentenbezügen soll -  wie bei 
den Lohnersatzleistungen -  auf die 
vorherige Abziehbarkeit der Bei
träge abgestellt werden. So wer
den Einkünfte aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu 50% er
faßt, da die Hälfte der Beiträge 
steuerfrei vom Arbeitgeber gelei
stet worden ist. Renten aus Ver
sicherungen für Selbständige oder 
aus privaten Lebensversicherun
gen werden dagegen nur zu 30% 
der Besteuerung unterworfen, da 
ein (geringerer) Anteil der Beiträge 
steuerfrei war. Sofern keine weite
ren steuerpflichtigen Einkünfte 
vorliegen, sind Renten damit der 
Besteuerung erst ab Monatsbe
zügen von mehr als 2 600/5200 
DM (Ledige/Verheiratete) unter
worfen und somit praktisch steu
erfrei, denn die Durchschnittsrente 
beträgt (Männer, alte Bundeslän

der) rund 1900 DM, die Eckrente 
rund 2100 DM.

Gegenfinanzierung
Der Schwerpunkt der Gegenfi

nanzierung im Unternehmensbe
reich betrifft die Änderung der Ge
winnermittlungsvorschriften. Die 
drastisch gesenkten Steuersätze 
ermöglichen eine stärkere Be
steuerung stiller Reserven. Die 
wichtigsten Maßnahmen sind:

□  Einführung eines Wertaufho
lungsgebots nach Teilwertab
schreibungen,
□  Einschränkungen im Bereich 
der Rückstellungen für drohende 
Verluste aus schwebenden Ge
schäften,
□  Senkung der degressiven Ab
schreibung für bewegliche Wirt
schaftsgüter des Anlagevermö
gens um 5 Prozentpunkte, Sen
kung der linearen Abschreibung 
für Gebäude des Betriebsvermö
gens von 4% auf 3%, bei Be
triebs- und 2% bei Wohngebäu
den,

□  realitätsnahe Bewertung der 
Schadensrückstellungen in der 
Versicherungswirtschaft und
□  Streichung der Sonderab
schreibungen und Ansparab- 
schreibungen für kleine und mittle
re Betriebe.

Die Verbreiterung der steuerli
chen Bemessungsgrundlage er
faßt alle Bereiche. Auch bei den 
Einkünften aus Land- und Forst
wirtschaft, Vermietung und Ver

pachtung sowie Kapitalvermögen 
werden Freibeträge und Abschrei
bungsmöglichkeiten reduziert. Miß
brauchsanfällige Regelungen, ins
besondere wirtschaftlich nicht fun
dierte Abschreibungsmöglichkei
ten oder Sondersteuertarife (z.B. 
für Veräußerungsgewinne), werden 
abgeschafft oder so angepaßt, 
daß sie für Steuersparmodelle 
uninteressant sind. Dies dient der 
Steuervereinfachung und damit 
einer gerechteren Besteuerung.

Festzuhalten ist: Die Nettoent
lastung in Höhe von etwa 30 Mrd. 
DM, zu der noch die Entlastung 
durch die Reduzierung des Soli
daritätszuschlages um 2 Prozent
punkte im Jahr 1998 mit rund TU 
Mrd. DM tritt, wird einen kräftigen 
Wachstumsimpuls für die deutsche 
Wirtschaft bringen. Mehr Nachfrage 
und mehr privates Investitions
kapital werden zur Erhöhung des 
Auslastungsgrades der Unterneh
men führen. Kapazitätsausweitun
gen werden Neueinstellungen er
fordern. Es wird ein international 
wettbewerbsfähiges Steuersystem 
entstehen, die Attraktivität für aus
ländische Investoren steigt signifi
kant. So wird die Steuerreform zu 
einem deutlichen Abbau der Ar
beitslosigkeit beitragen. Die Bun
desregierung rechnet damit, daß 
der reale Wachstumspfad mittelfri
stig um Vs Prozentpunkt und die 
reale Zuwachsrate der Investitionen 
um bis zu 11A Prozentpunkte stei
gen können.

Christine Scheel

Ein Vorschlag zur großen Reform der Einkommensteuer

Die große Reform der Einkom
mensbesteuerung geistert seit 

Monaten durch die Republik und 
beschäftigt Politiker, Medien, Wirt
schaft und Bürger zu Recht. Doch

nicht nur die Einkommensteuer 
muß dringend reformiert werden, 
wir haben zur Zeit einen regelrech
ten Reformstau in der Bundesre
publik. So wird zum Beispiel die

Diskussion um die Zukunft der 
Renten zu Recht in Zusammen
hang mit der Einkommensteuer 
gesehen. Das gesamte System der 
sozialen Sicherung droht über kurz
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oder lang zu kollabieren, wenn 
nicht bald neue Konzepte gefun
den werden. Da die sozialen Siche
rungen zu großen Teilen durch die 
Lohnnebenkosten finanziert wer
den, muß man Steuern und Abga
ben auch zusammen betrachten. 
Denn was nutzt eine Senkung der 
Steuersätze im privaten und ge
werblichen Bereich, wenn die Ein
sparungen durch Abgaben wieder 
aufgefressen werden.

Wir dürfen, gerade als bündnis
grüne Opposition, gespannt sein, 
wie die Regierungskoalition zu
sammen mit der SPD die dringend 
notwendigen Reformen im Steuer
recht umsetzen will. Es ist zu be
fürchten, daß die ohnehin teilweise 
halbherzigen Maßnahmen auf dem 
Verhandlungstisch weiter zu einem 
Minimalkonsens zerpflückt wer
den. Die von der bündnisgrünen 
Fraktion geforderte Gleichbehand
lung aller Einkunftsarten ist bereits 
zu Beginn der Verhandlungen nicht 
zu erkennen. Auch der dringend 
gebotene Familienleistungsaus
gleich bleibt weiter auf der Strek- 
ke. Auch der notwendige radikale 
Abbau von Steuervergünstigungen 
findet leider nur im Ansatz statt.

Betrachtet man die aktuelle 
Haushaltslage -  insgesamt mehr 
als 2 Billionen DM Schulden auf 
allen staatlichen Ebenen - , muß 
man sich zunächst fragen, woher 
44 Mrd. DM oder mehr zur Ge
genfinanzierung der Steuerreform 
kommen sollen. Neue Schulden 
kommen wegen der Kriterien zur 
Teilnahme an der Europäischen 
Währungsunion nicht in Frage. 
Einsparungen im Haushalt sind 
nicht zu erwarten, da es bisher 
nicht einmal gelungen ist, die vom 
Bundesrechnungshof beanstande
ten Verschwendungen von Steuer
geldern auch nur im geringsten 
einzudämmen. Die bevorstehende 
Steuerschätzung, die geringere 
Steuereinnahmen als prognosti

ziert offenlegen wird, und die zu
sätzlichen Kosten der gestiegenen 
Arbeitslosigkeit werden ein weite
res Loch im Staatshaushalt offen
baren.

Schieflage der Steuerpolitik
Was bleibt, ist also die Erhö

hung indirekter Steuern. Dies be
trifft wiederum alle Steuerzahler. 
Insbesondere die Bezieher kleiner 
und mittlerer Einkommen wären 
von einer Mehrwertsteuererhö
hung drastisch betroffen. Aber 
auch die Handwerker müssen 
damit rechnen, daß eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer auf 16% oder 
17% nicht im ganzen auf den 
Kunden abgewälzt werden kann. 
Somit werden die Gewinne ge
schmälert. Zu befürchten ist auch 
eine verstärkte Nachfrage nach 
„Schwarzarbeit“ , um diese Ver
brauchsteuer zu vermeiden. Als 
Folge davon gehen Arbeitsplätze 
im Handwerk verloren, dem Staat 
entstehen weitere Einnahmeaus
fälle bei Steuern und Abgaben.

Alternativ wird die Erhöhung der 
Mineralölsteuer zur Debatte stehen. 
Dies ist zwar eine Maßnahme, 
die Bündnis 90/Die Grünen eben
falls fordern, allerdings gibt es 
einen wesentlichen Unterschied 
auf der Verwendungsseite. Die 
Bundesregierung verplant die Ein
nahmen aus einer höheren Mine
ralölsteuer zum Stopfen allgemei
ner Haushaltslöcher, hier durch die 
Steuerreform verursacht, während 
die Grünen die Mittel zum Ausbau 
des öffentlichen Personenverkehrs 
zweckbinden wollen.

Insgesamt setzen die Vorschlä
ge zur Reform der Einkommen
steuer die soziale Schieflage der 
Steuerpolitik der vergangenen 
Jahre fort. Das vorgeschlagene 
Existenzminimum von 13000 DM 
pro Jahr liegt weit unter dem 
selbst vom Bundesverfassungs
gericht vorgegebenen Wert für 
1999. Dies wird uns als Wohltat

verkauft, obwohl die Umsetzung 
des Beschlusses des Bundes
verfassungsgerichtes dies vor
schreibt. Auch der Kinderfreibe
trag wurde nicht weiter erhöht. 
Das bedeutet, daß das Zusam
menleben mit Kindern weiterhin 
eine Benachteiligung bleibt.

Die Bezieher von gehobenen 
Durchschnittseinkommen, die so
genannten Leistungsträger, auf die 
die Bundesregierung verbal soviel 
Wert legt, sollen steuerlich bereits 
bei einem Einkommen von mehr 
als 90000 DM/Jahr durch Anwen
dung des Spitzensteuersatzes mit 
Millionären gleich behandelt wer
den. Dies widerspricht dem 
Grundsatz der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit.

Im Gegenzug werden die Spit
zenverdiener proportional steuer
lich weit mehr entlastet als die 
„Normalverdiener“ . Dies wider
spricht dem Grundsatz der Gleich
behandlung. Wir wollen eine ge
rechte Steuerreform, die insbeson
dere die unteren und mittleren 
Einkommen entlastet. Dies wäre ein 
Schritt zu mehr Gerechtigkeit und 
würde die Fehler der vergangenen 
Jahre ein wenig ausgleichen.

Eckpunkte einer Reform

Die Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen hat im Ver
gleich zu den Vorlagen der Peters
berger Kommission und dem Kon
zept der SPD, das sich greifbar nur 
in Form eines Zehn-Punkte-Pa- 
piers manifestiert, ein umfassen
des, zukunftsorientiertes und ge
rechtes Steuermodell konzipiert, 
dessen Eckpunkte ich kurz vor
stellen möchte.

Im Grunde handelt es sich um 
zwei eigenständige Steuermodel
le, die den besonderen Charme 
haben, daß sie kompatibel sind.

Ein Vorschlag zur „großen Re
form“ der Einkommensteuer wur
de mit einem wissenschaftlichen
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Institut zur Berechnung einer Ver
teilungsanalyse vorgelegt. Beson
ders wichtig ist dabei, daß wir ver
schiedene Varianten und Tarifver
läufe rechnen lassen, um auf die
ser Basis den gerechtesten Tarif 
mit Eingangs- und Spitzensteuer
satz definieren zu können. Vorge
geben wurde eine Liste, die leiden
schaftslos alle Vergünstigungen im 
Steuerrecht auf den Prüfstand 
stellt, um aus diesem Volumen 
eine aufkommensneutrale Reform, 
die den Namen transparent und 
gerecht verdient, leisten zu kön
nen. Die Eckpunkte der bündnis
grünen Reform lauten:

□  Die Steuerbelastung muß ge
senkt werden
• insbesondere durch die Anhe
bung des steuerfreien Existenzmi
nimums auf mindestens 14000 
DM,
• durch ein einheitliches Kinder
geld von 300 DM,
• durch Absenkung des Eingangs
steuersatzes auf unter 20%,
• durch Absenkung des Spitzen
steuersatzes auf unter 50%.
□  Bekämpfung der Massenarbeits
losigkeit und Standortförderung.
• Niedrigere nominale Steuersät
ze in Einkommen- und Körper
schaftsteuer können das Investi
tionsklima für neue wirtschaftliche 
Aktivitäten und neue Arbeitsplätze 
in Deutschland fördern.
• Die Lohnnebenkosten müssen 
gesenkt werden. Anstelle einer 
Mehrwertsteuererhöhung zum 
Stopfen von Haushaltslöchern 
muß die Reform der Einkommen
steuer ergänzt werden durch unse
re ökologisch-soziale Steuerre
form, die zur Senkung der Sozial
abgaben beitragen kann und Inve
stitionen in eine ökologische 
Strukturreform sowie in
• neue dauerhafte Arbeitsplätze 
ermöglicht.
□  Aufkommensneutralität -  Keine 
Nettoentlastungslüge.

• Die öffentlichen Haushalte ver
kraften keine weiteren Einnahme
ausfälle. Die versprochene Netto
entlastung der Bundesregierung ist 
eine Entlastungslüge, da die Ein
nahmeverluste aus der Steuerre
form den Bürger/innen an anderer 
Stelle wieder aufgebürdet werden.

• Die Gegenfinanzierung einer 
Tarifsenkung darf auf keinen Fall 
durch eine Erhöhung der Mehr
wertsteuer oder ein weiteres unso
ziales wie konjunkturschädliches 
Sparpaket geschehen!

• Die Reform muß aus sich selbst 
heraus ausschließlich durch den 
Abbau von Steuervergünstigungen 
und einem energischen Vorgehen 
gegen Steuervermeidung und 
Steuerkriminalität finanziert wer
den.

□  Gerechtigkeit und Transparenz

• durch die Gleichbehandlung 
aller Einkunftsarten -  dabei darf 
eine Besteuerung von Sonntags-, 
Nachtarbeits- und Feiertagszu
schlägen, Alterseinkünften oder 
Lebensversicherungen nicht zu 
Mehrbelastungen für untere Ein
kommen führen,

• durch die Aufhebung unter
schiedlicher Steuersätze für be
triebliche und private Einkünfte. 
Arbeitslohn, Kapitalerträge oder 
Betriebsgewinne müssen steuer
lich gleich behandelt werden.

□  Die Reform muß in Gänze und 
als Paket in Kraft treten! Eine 
Steuerreform in mehreren Schritte 
lehnen wir strikt ab. Eine vorgezo
gene Entlastung der Wirtschaft bei 
gleichbleibender Belastung der 
Bürger/innen ist ohne ausreichen
den Abbau von Steuersubventio
nen ungerecht und unsozial.

Ökologisch-soziale Reform

Bereits seit Januar 1996 liegt ein 
Antrag zum „Einstieg in eine ökolo
gisch-soziale Steuerreform“ (Bun
destags-Drucksache 13/3555) von

Bündnis 90/Die Grünen vor. Die 
wesentliche Forderung lautet, die 
Besteuerung des Primärenergie
verbrauches einzuführen. Die wich
tigsten Argumente liegen auf der 
Hand:

Es Ist nicht einzusehen, den 
Großteil des Steueraufkommens 
durch die Besteuerung von Arbeit 
zu erreichen, während auf der an
deren Seite die steuerliche Bela
stung der Ressourcennutzung seit 
Jahren abnimmt. Im Sinne der 
anerkannten Forderung nach mehr 
Nachhaltigkeit im Wirtschaftsleben 
und in Produktionsprozessen ist 
es dringend angebracht, durch die 
Besteuerung von Energie eine er
wünschte Lenkungswirkung wahr
zunehmen. Dadurch sollen we
sentliche Impulse in Richtung von 
Innovationen im technischen und 
wirtschaftlichen Bereich forciert 
werden. Dies trägt zu einem aus
gewogenen Verhältnis der direkten 
und indirekten Steuern und zu 
einer weiteren Harmonisierung auf 
europäischer Ebene bei.

Der wesentliche Charme der 
Einführung einer Ökosteuer liegt 
jedoch im Bereich der Lohnneben
kosten. Durch die Einnahmen aus 
der Ökosteuer lassen sich im Ver
lauf von zehn Jahren die Beiträge 
zur Sozialversicherung um ca. 6 
Prozentpunkte senken. Davon pro
fitieren Arbeitnehmer und Arbeit
geber zu gleichen Teilen. Der Fak
tor Arbeit wird somit billiger, ange
sichts des Überangebotes an Ar
beitskräften können hiermit wirk
sam neue Arbeitsplätze geschaf
fen werden. Somit ergänzen sich 
die Steuerkonzepte ideal, durch 
unser Reformmodell zur Einkom
mensteuer werden die Arbeitneh
mer entlastet, für Unternehmen 
wird der Spitzensteuersatz ge
senkt und durch die Einführung 
einer Ökosteuer können die Lohn
nebenkosten beträchtlich gesenkt 
werden.
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Karl Heinz Däke

Große Steuerreform -  Reform für die Steuerzahler

Die Politiker haben endlich er
kannt, was für viele Steuer

zahler fast zur Alltagserfahrung ge
worden ist, nämlich daß das deso
late Steuerrecht, insbesondere die 
chaotische und überzogene Ein
kommensbesteuerung, nicht mehr 
tragbar ist. Die seit langen Jahren 
von Steuerzahlerseite erhobene 
Forderung einer Reform des 
Steuerrechts an Haupt und Glie
dern scheint erstmals ernstge
nommen zu werden. Das ist in An
betracht der bisherigen Lippenbe- 
kentnisse ein großer Fortschritt 
und eine gute Arbeitsgrundlage.

In unserer Gesellschaft existiert 
inzwischen ein weitgehender Kon
sens über die Reformbedürftigkeit 
unseres Steuerrechts. Das zeigt 
schon die Tatsache, daß sich viele 
Bürger und Interessengruppen an 
der öffentlichen Diskussion über 
Mittel und Wege notwendiger Ver
besserungsmaßnahmen beteili
gen. Einige Organisationen und 
Verbände haben Vorstellungen 
und Forderungen erhoben, insbe
sondere der Bund der Steuerzah
ler, der schon im Mai 1996 mit ei
nem Tarifvorschlag an die Öffent
lichkeit ging. Zuletzt hat die von 
der Bundesregierung eingesetzte 
und von Bundesfinanzminister 
Waigel geleitete Steuerreform- 
Kommission ihre Vorschläge auf 
den Tisch gelegt. Vom Vorschlag 
bis zu dessen Umsetzung ist es 
allerdings ein weiter Weg. Die Rea
lisierung eines so gewaltigen Pro
jektes wie der geplanten Steuer
reform kann nur gelingen, wenn sie 
bei der Gesamtheit der Bevölke
rung Zustimmung findet.

Eine grundlegende Reform der 
Lohn- und Einkommensteuer muß 
aus Sicht des Bundes der Steuer
zahler drei Ziele verfolgen:
□  eine nachhaltige Entlastung der 
Lohn- und Einkommensteuerzah
ler,
□  eine durchgreifende Steuerver
einfachung und
□  mehr Steuergerechtigkeit, d.h. 
Realisierung des Leistungsfähig
keitsprinzips.

Zur Verwirklichung dieser Ziele 
muß es im Zuge der anstehenden 
Reform insbesondere zu einer 
deutlichen Absenkung des Lohn- 
und Einkommensteuertarifs und zu 
einer Bereinigung der Bemes
sungsgrundlage kommen.

Kernstück der Reform
Der Tarifvorschlag des Bundes 

der Steuerzahler enthält folgende 
Eckwerte:
□  Das Existenzminimum wird über 
einen Grundfreibetrag steuerfrei 
gestellt, der -  bezogen auf das 
Jahr 1996 -  mindestens 12000 
DM beträgt. Bis zur Tarifeinführung 
ist der Grundfreibetrag in dem Ma
ße anzupassen, wie es bei der So
zialhilfe als Bezugsgröße Anhe
bungen gibt.

□  Der Eingangssteuersatz beträgt 
15%.
□  Vom Eingangssteuersatz aus
gehend steigt der Grenzsteuersatz 
geradlinig -  also linear progressiv -  
bis zum Spitzensteuersatz an.

□  Der Spitzensteuersatz beträgt 
35% und wird bei einem zu ver
steuernden Jahreseinkommen von 
100000 DM erreicht.

□  Die Bruttoentlastung infolge 
dieses Tarifs liegt bezogen auf 
1996 etwas über 100 Mrd. DM.

Dieser Tarifvorschlag besitzt 
wesentliche Vorteile gegenüber 
dem geltenden Tarif, aber auch 
gegenüber anderen Vorschlägen:
□  Im Gegensatz zu einem Stufen
tarif enthält der Tarif des Bundes 
der Steuerzahler keine Progres
sionssprünge.
□  Der Eingangssteuersatz liegt 
um rund 11 Prozentpunkte unter 
dem des derzeitigen Tarifs und be
seitigt die bereits im unteren 
Einkommensbereich immens hohe 
Besteuerung.
□  Mit 35% liegt der Spitzensteuer
satz um 18 Prozentpunkte unter 
dem derzeitigen Spitzensatz von 
53%. Damit wird eine wichtige 
Signalmarke für Investoren gesetzt.
□  Die Steuerzahler werden nach
haltig entlastet. Der Tarifvorschlag 
des Bundes der Steuerzahler wür
de als solcher die Belastung der 
Lohn- und Einkommensteuerzah
ler um etwa ein Drittel reduzieren.

Diese umfassende (Brutto-) 
Steuerentlastung ist vor dem Hin
tergrund zu sehen, daß gleichzeitig 
mit der Tarifreform die allseits für 
notwendig erachtete Überprüfung 
der Bemessungsgrundlage vorge
nommen wird, so daß es auf diese 
Weise zu einer teilweisen Finan
zierung der Tarifreform und damit 
zu einer entsprechend reduzierten 
(Netto-)Steuerentlastung kommen 
kann. Angesichts der weit über
zogenen Abgabenbelastung muß 
aber auch die verbleibende 
Steuerentlastung eine erhebliche 
Dimension aufweisen.
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Steuergerechtigkeit und 
Steuervereinfachung

Die Bereinigung der Bemes
sungsgrundlage muß neben der 
Steuervereinfachung vor allem si
cherstellen, daß die Einkommens
besteuerung in Zukunft mehr als 
bisher dem allgemein anerkannten 
Fundamentalprinzip einer Be
steuerung nach der Leistungs
fähigkeit Rechnung trägt. Dieses 
Prinzip konkretisiert auch nach 
Ansicht des Bundesverfassungs
gerichts die Forderung des Grund
gesetzes nach Gerechtigkeit im 
Bereich des Steuerrechts.

Deshalb stößt eine Verbreite
rung der Bemessungsgrundlage 
dann an ihre Grenzen, wenn Ab
zugsregelungen gestrichen wer
den, die für eine gerechte Be
steuerung gemäß dem Leistungs
fähigkeitsprinzip unverzichtbar 
sind. Zu diesem Kernbestand an 
Abzugsregelungen nach dem Lei
stungsfähigkeitsprinzip gehören 
insbesondere Abzüge für Erwerbs
aufwendungen (d.h. für Betriebs
ausgaben und Werbungskosten), 
für das persönliche Existenzmini
mum, für Vorsorgeaufwendungen, 
für außergewöhnliche Belastun
gen, für Unterhaltsverpflichtungen 
sowie der Verlustabzug.

Auch im Rahmen einer Reform 
der Lohn- und Einkommensteuer, 
die diesen Bereich des Steuer
rechts grundlegend vereinfachen 
und die Steuerbelastung spürbar 
senken soll, dürfen diese Abzugs
möglichkeiten nicht beseitigt wer
den. Allenfalls können Modifika
tionen am Kernbestand vorge
nommen werden, soweit dieser 
nicht (mehr) ganz dem Leistungs
fähigkeitsprinzip entspricht oder 
noch vereinfacht werden kann. 
Dabei ist allerdings auch zu prü
fen, ob im Ergebnis stets ein Ver
einfachungsgewinn erzielt wird.

Ansatzpunkte für eine Verbrei
terung der Bemessungsgrundlage

gibt es nur außerhalb des Kernbe
standes, z.B. bei den Steuerver
günstigungen. Wegen der über
höhten Abgabenbelastung von 
Bürgern und Unternehmen muß 
jedoch das unauflösliche Junktim 
zwischen Maßnahmen zur Verbrei
terung der Bemessungsgrundlage 
und einer nachhaltigen Steuerent
lastung in einer vom Bund der 
Steuerzahler vorgeschlagenen Grö
ßenordnung im Vordergrund ste
hen.

Einsparungen vorrangig

Die Bereinigung der Bemes
sungsgrundlage mittels Beseiti
gung von nicht gerechtfertigten 
Abzugsbeträgen und Steuerver
günstigungen führt zu einer Mo
bilisierung von Finanzierungsmit
teln in einer Größenordnung von 
etwa 20 Mrd. DM. Demnach führt 
der Tarifvorschlag des Bundes der 
Steuerzahler insgesamt zu einer 
steuerlichen Nettoentlastung für 
Bürger und Unternehmen in Höhe 
von etwa 80 Mrd. DM. Die Steuer
senkung dürfte sich in einer ge
schätzten Größenordnung von et
wa 25 Mrd. DM über ein verstärk
tes Wirtschaftswachstum selbst 
finanzieren.

Nötig und möglich sind aber 
auch umfassende Begrenzungen 
bei den staatlichen Ausgaben. Ins
besondere bei den Subventionen 
besteht noch ein erhebliches Kür
zungspotential. Als wichtigste Be
reiche sind hier zu nennen: die 
Subventionen für den Steinkohle
bergbau, die Regionalförderung in 
den alten Bundesländern und die 
bisher von Kürzungsmaßnahmen 
weitgehend verschont gebliebe
nen Agrarsubventionen. Das ge
samte Begrenzungspotential in 
den untersuchten Subventionsbe
reichen ist bezogen auf das Jahr 
1999 bereits auf etwa 20 Mrd. DM 
zu veranschlagen. Auch bei den 
staatlichen Sozialtransfers beste

hen Einsparmöglichkeiten in Höhe 
von ca. 7 Mrd. DM, die nicht not
wendigerweise zu unvertretbaren 
sozialen Härten führen müssen. 
Wegen ihres hohen Anteils an den 
Gesamtausgaben verdienen die 
Personalausgaben der öffentlichen 
Hand besondere Aufmerksamkeit. 
Neben einer zurückhaltenden Be
soldungspolitik geht es dabei ins
besondere um einen Stellenabbau. 
Durch eine weitgehende Abschöp
fung der bei der natürlichen Fluk
tuation freiwerdenden Stellen 
könnten bis 1999 bis zu 20 Mrd. 
DM eingespart werden. Die Ein
sparmöglichkeiten bei den Sub
ventionen, den Sozialtransfers und 
den Personalausgaben belaufen 
sich im Jahr 1999 auf insgesamt 
mindestens 45 Mrd. DM. Bei der 
Ausschöpfung der Möglichkeiten 
zur Privatisierung öffentlichen 
Wirtschaftsvermögens könnte eine 
Haushaltsentlastung von minde
stens 5 Mrd. DM erreicht werden.

Auf dem richtigen Weg

Die Pläne der Steuerreform- 
Kommission zur notwendigen 
Neugestaltung der Einkommen
steuer, die sogenannten „Peters
berger Steuervorschläge“ , sind 
von ihrer Zielrichtung her zu be
grüßen. „Niedrige Steuersätze und 
wenige Ausnahmeregelungen“ , das 
ist eine langjährige Forderung des 
Bundes der Steuerzahler. Durch 
die Absenkung des Einkommen
steuertarifs mit den damit verbun
denen geringeren Steuersätzen 
werden wichtige Signale für Bürger 
und Wirtschaft gesetzt. Die sich 
daraus ergebende steuerliche Net
toentlastung erreicht allerdings bei 
weitem nicht den Umfang, der für 
wirksame Wachstumsimpulse not
wendig ist.

Bei einer Erhöhung der Mehr
wertsteuer wird die im Kommis
sionsvorschlag enthaltene steuer
liche Nettoentlastung zu einem
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wesentlichen Teil sogar wieder 
aufgezehrt. Somit wird dem 
Steuerzahler zwar auf der einen 
Seite gegeben, auf der anderen 
Seite aber wieder kräftig genom
men. Die Bereitschaft der Bevöl
kerung, eine umfassende Steuer
reform mitzutragen, schwindet da
durch. Außerdem verhindern 
Steuererhöhungspläne, daß sich 
die Politiker dem Zwang zu Ein
sparungen in den öffentlichen 
Haushalten stellen. Deshalb muß 
auch ein Drehen an der Mehrwert
steuerschraube absolut tabu sein.

Die Vorschläge der Kommission 
zur Verbreiterung der Bemes
sungsgrundlage sind grundsätz
lich als sehr mutig und konsequent 
zu bezeichnen. Natürlich gibt es 
eine Reihe sehr problematischer 
Punkte, wie zum Beispiel die 
höhere Besteuerung der Renten

und von Erträgen aus Lebens
versicherungen. Unabhängig von 
der Frage einer steuersystemati
schen Berechtigung müssen bei 
den vorgesehenen Neuregelungen 
Überlegungen zum Bestands- und 
Vertrauensschutz im Vordergrund 
stehen. Bei der geplanten Ver
schärfung der Besteuerung von 
Veräußerungsgewinnen und au
ßerordentlichen Einkünften darf es 
nicht zu einer kumulations- und 
inflationsbedingten Überbesteue
rung kommen.

Beim geplanten Einkommen
steuertarif liegt der niedrige Ein
gangssatz von 15% voll auf der 
Linie des Bundes der Steuerzahler. 
Allerdings sollte auf die Proportio
nalzone im Eingangsbereich des 
Tarifs verzichtet werden, da sie 
keine echte Steuerentlastung 
bringt. Durch den steilen Bela

stungssprung bei Beginn der 
Progressionszone kommt es viel
mehr zu einer immens hohen 
Grenzbelastung. Hierdurch sowie 
durch die unzureichende Absen
kung auf 39% und das frühe 
Einsetzen des Spitzensteuersatzes 
bei 90000 DM ist die tarifliche Ent
lastung im mittleren Einkommens
bereich zu gering. Vor allem hier 
sollten die Vorschläge im Hinblick 
auf eine Erhöhung der Leistungs
und Investitionsbereitschaft nach
gebessert werden. Keinesfalls darf 
es dazu kommen, daß die Vor
schläge der Steuerreform-Kom
mission zu Lasten der Bürger und 
Betriebe weiter verwässert wer
den. Dies muß bei allem Gerangel 
um politische Kompromißlösun
gen im Vordergrund stehen. Die 
große Steuerreform muß eine Re
form für die Steuerzahler sein.

Rolf Peffekoven

Steuerreform -  Reform Vorschlag an den Grundsätzen 
für die Gestaltung einer Einkommensteuer messen

Im Vorfeld der Steuerreform-Dis
kussion war eine wichtige Frage 

zu entscheiden: Soll auch in Zu
kunft eine Einkommensteuer im 
Zentrum des Steuersystems ste
hen oder soll statt dessen zu ei
ner direkten Konsumbesteuerung 
(auch: persönliche Ausgaben
steuer oder „Expenditure Tax“) 
übergegangen werden? Im ersten 
Fall müßten alle Einkommen eines 
Wirtschaftssubjekts -  gleichgültig 
aus welchen Quellen -  zusammen
gefaßt und einem einheitlichen 
Steuertarif unterworfen werden. Im 
zweiten Fall dagegen dürften nur 
diejenigen Einkommensteile be
steuert werden, die konsumtiv ver
wendet werden, was im Ergebnis

bedeutet, daß die Ersparnisse 
steuerfrei bleiben.

Die Frage, ob eher das Einkom
men oder der Konsum besteuert 
werden soll, wird schon über zwei
hundert Jahre hinweg immer wie
der und kontrovers diskutiert1. Eine 
direkte Konsumsteuer ist -  auf Be
treiben eines ihrer entschieden
sten Befürworter (Kaldor2) -  in In
dien und Sri Lanka vorüberge
hend, aber ohne Erfolg praktiziert

1 Zu einem Überblick vgl. R. P e f f e k o v e n :  
Persönliche allgemeine Ausgabensteuer, in: 
Handbuch der Finanzwissenschaft, 3. Aufl., 
Bd. II, Tübingen 1980, S. 417 ff.

z Vgl. N. K a l d o r :  An Expenditure Tax, 
London 1995.

worden. Eine Gruppe deutscher 
Wissenschaftler hat sie unter der 
Bezeichnung „konsumorientierte 
Einkommensteuer“3 im Rahmen 
einer Steuerreform in Kroatien 
empfohlen, wo sie auch eingeführt 
worden ist -  mit welchem Erfolg, 
bleibt vorerst abzuwarten.

Unzulässige Forderungen

Je nachdem für welches Kon
zept man sich entscheidet, kommt 
man zu völlig unterschiedlichen 
Forderungen hinsichtlich der steu
erlichen Behandlung bestimmter

3 Vgl. z.B. M. R o s e  (Hrsg.): Konsum
orientierte Neuordnung des Steuersystems, 
Berlin u.a.O. 1991.
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Tatbestände und damit auch zu 
unterschiedlichen ökonomischen 
Wirkungen. Im Rahmen der 
Steuerreform ist die Entscheidung 
gefallen: Die überwiegende Mehr
heit in der Politik und wohl auch in 
der Wissenschaft will an der tradi
tionellen Einkommensteuer fest- 
halten. Die Steuerreform-Kommis- 
sion hat ihren Vorschlag auch ganz 
unmißverständlich als „Reform der 
Einkommensbesteuerung“ über
schrieben, und es finden sich in 
den „Petersberger Steuervorschlä
gen“ nirgends Hinweise, daß man 
dem Gedanken einer persönlichen 
Ausgabensteuer näher treten woll
te. Lediglich der Anteil der indirek
ten Steuern an den Steuereinnah
men sollte erhöht werden, was auf 
ein stärkeres Gewicht der Mehr
wertsteuer hinausläuft.

Folglich ist es nun auch eigent
lich unzulässig -  wie es die An
hänger der Ausgabensteuer uner
müdlich tun - , den Reformvor
schlag der Kommission an For
derungen zu messen, die zwar bei 
einer Ausgabensteuer durchaus 
Berechtigung hätten, im Rahmen 
einer Einkommensteuer aber uner
heblich sind. Ganz im Gegenteil: 
Eine Auseinandersetzung mit den 
Vorschlägen sollte davon ausge
hen, daß die Kommission, die 
Koalition und wohl auch die Op
position grundsätzlich eine Ein
kommensteuer beibehalten wol
len. Darin sieht man ein Instrument 
zur Durchsetzung einer gerechten 
Besteuerung, weil das Einkommen 
ein geeigneter Indikator steuerli
cher Leistungsfähigkeit ist.

Natürlich geht es bei der 
Steuerreform nicht nur darum, eine 
gerechte Besteuerung zu errei
chen, sondern -  angesichts von 
über 4 Mill. Arbeitslosen -  vor 
allem um einen Beitrag zu 
Wachstum und Beschäftigung. Die 
hohe Steuerlast in Deutschland 
muß deshalb gesenkt werden, um

mehr Investitionen, stärkere Lei
stungsanreize und damit mehr Be
schäftigung zu erreichen. Da in 
den hohen Grenzsteuersätzen ein 
besonderes (vor allem psychologi
sches) Hindernis für Investoren zu 
sehen ist, sollte im Zentrum der 
Reform eine substantielle Tarifsen
kung stehen.

Die dabei zu erwartenden 
Steuermindereinnahmen von 80 
bis 100 Mrd. DM können ange
sichts des Zustands der öffentli
chen Haushalte nicht akzeptiert 
werden. Deshalb sollten sie durch 
eine Verbreiterung der Steuerbe
messungsgrundlage, also durch 
den Abbau von Steuerprivilegien, 
gegenfinanziert werden. Das ist 
ohnehin aus Gründen der steuer
lichen Gerechtigkeit geboten und 
leistet auch einen Beitrag zu einem 
einfacheren Steuersystem. Trotz 
aller Haushaltsprobleme wurde im 
Vorfeld der Reformdiskussion eine 
Steuerentlastung in Höhe von 20 
bis 30 Mrd. DM für erforderlich 
gehalten.

Insgesamt positiv

Die Reform soll sich -  so die 
Kommission -  an den „bewährten 
Grundprinzipien“ der Einkommen
steuer orientieren:

□  Die Einkommensteuer muß alle 
Einkommen unabhängig von ihrer 
Entstehung erfassen.

□  Bei der Ermittlung des zu ver
steuernden Einkommens sind die 
Kosten der Einkommenserzielung 
abzuziehen (Nettoprinzip).

□  Alle Einkommen müssen zu
sammengefaßt und einem einheit
lichen Steuertarif unterworfen wer
den.'

□  Die Art der Einkommensver
wendung muß für die Höhe der 
Besteuerung irrelevant sein.

□  Die Einkommensteuer sollte ei
nen progressiven Tarif haben.

Mißt man den jetzt vorgelegten 
Reformvorschlag der Einkommen
steuerkommission an diesen For
derungen, dann kann man ihn ins
gesamt nur positiv beurteilen. Im 
Detail bleibt freilich einiges zu be
mängeln.

Mängel im Detail

Bei der Entscheidung über die 
konkrete Tarifform hat die Kom
mission einen politischen Kom
promiß zwischen den Modellen 
eines Stufentarifs und eines linear
progressiven Tarifs gefunden: Im 
unteren Bereich zwischen einem 
zu versteuernden Einkommen von 
13000 und 18000 DM gilt ein kon
stanter Grenzsteuersatz von 15%, 
sodann ein linear steigender, der 
bei 90000 DM den Höchstsatz von 
39% erreicht. Bei einem Einkom
men von 18000 DM kommt es zu 
einem Sprung in der Grenzbe
lastung von 15% auf 22,5%. Pro
blematisch ist auch, daß der 
Spitzensteuersatz bereits bei 
90000 DM beginnt. Wäre man bei 
der bisherigen Grenze von 120000 
DM geblieben, hätten insbeson
dere die Einkommen zwischen 
70000 und 110000 DM stärker 
entlastet werden können -  aller
dings mit der Folge noch höherer 
Steuerausfälle. Bei einer geplanten 
Nettoentlastung von 30 Mrd. DM 
hätte die Bemessungsgrundlage 
noch stärker ausgeweitet werden 
müssen.

Das wäre auch durchaus mög
lich gewesen; denn dabei ist die 
Kommission nicht ganz konse
quent vorgegangen. So verfolgt 
sie den Grundsatz, daß in einer 
Einkommensteuer alle Einkommen 
zu erfassen sind, und plädiert fol
gerichtig für die Besteuerung der 
Zuschläge für Nacht-, Sonntags
und Feiertagsarbeit, ebenso für die 
Besteuerung der Erträge aus Kapi
tallebensversicherungen und für 
eine stärkere Besteuerung der
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Renten aus der Sozialversiche
rung. Nicht konsequent sind die 
Vorschläge zur Behandlung der 
Veräußerungsgewinne.

Bedenken ergeben sich auch 
bei der Berücksichtigung des so
genannten Nettoprinzips: Die Ko
sten der Einkunftserzielung sind 
bei der Ermittlung des zu versteu
ernden Einkommens abzuziehen. 
Die Kommission hat aber offen
sichtlich den erheblichen Abgren
zungsproblemen zwischen den 
Kosten der Einkunftserzielung und 
den Kosten der privaten Lebens
führung nicht Rechnung getragen. 
Auch in Zukunft werden trotz deut
licher Absenkung der Kilometer
pauschale in vielen Fällen Kosten 
privater Entscheidungen über den 
Wohnsitz der Allgemeinheit aufge
bürdet.

Auf halbem Weg stehengeblie
ben ist die Kommission auch bei 
der Beachtung des Grundsatzes, 
daß in der Einkommensteuer 
sämtliche Einkommen steuerlich 
gleichbehandelt werden müssen. 
Alle einkunftsbezogenen Freibe
träge (z.B. Sparerfreibetrag, Ver
sorgungsfreibetrag, Altersentla
stungsfreibetrag) hätten danach 
ersatzlos gestrichen werden müs
sen; die Kommission beläßt es bei 
der Halbierung. Nicht zu vertreten 
ist schließlich, daß die Einkünfte 
aus gewerblicher Tätigkeit mit ei
nem Höchstsatz von 35% (statt 
39%) besteuert werden. Die Zu
satzbelastung dieser Einkünfte 
durch die Gewerbesteuer rechtfer
tig t keine Sonderbehandlung in 
der Einkommensteuer. Um die 
Doppelbelastung der gewerbli
chen Einkünfte zu vermeiden, gibt 
es nur eine konsequente Lösung: 
die Abschaffung der Gewerbe
steuer.

Hätte die Kommission die Ver
breiterung der Bemessungsgrund
lage in dem hier skizzierten Sinne 
umgesetzt, dann wäre es nicht zu

einer Diskussion um die „Finanzie
rungslücke“ gekommen. Diese 
liegt derzeit bei 15 Mrd. DM, was 
gerade einer Erhöhung der Mehr
wertsteuer um einen Prozentpunkt 
entspricht. Soll die Mehrwert
steuer nicht erhöht, aber dennoch 
die geplante Tarifreform durchge
setzt und eine Netto-Entlastung 
von 30 Mrd. DM gewährt werden, 
dann bleiben nur zwei Wege: Die 
Bemessungsgrundlage muß noch 
konsequenter erweitert oder es 
muß eine andere Steuer (z.B. die 
Mineralölsteuer) erhöht werden.

Ungeklärte Finanzierungsfragen

Ungeklärt ist auch, wie die ge
plante Nettoentlastung von 30 
Mrd. DM finanziert werden soll. 
Auf dieses Steueraufkommen 
kann der Staat nur verzichten, 
wenn er entweder zusätzliche Kre
dite aufnimmt, öffentliche Ausga
ben streicht oder mit einem 
Selbstfinanzierungseffekt (Laffer- 
Effekt) rechnen kann. Angesichts 
der ohnehin schon hohen Ver
schuldung scheidet die erste Alter
native aus. Die Steuerreform lei
stet, wenn sie wie von der Kom
mission vorgeschlagen verwirk
licht wird, auch einen Beitrag zu 
mehr Wachstum und Beschäfti
gung und damit zu steigendem 
Steueraufkommen. Es wird des
halb einen Selbstfinanzierungs
effekt geben, aber er tritt erst ver
zögert ein und wird quantitativ 
deutlich unter 30 Mrd. DM liegen. 
Die Nettoentlastung verlangt also 
Kürzungen bei den öffentlichen 
Ausgaben. Ohne Ausgabenkür
zungen kann es keine Steuersen
kungen geben. Die Politiker sollten 
deshalb verbindlich festlegen, wel
che Ausgaben sie zur Finanzierung 
des Entlastungseffekts der Steuer
reform senken wollen. Erst wenn 
das geklärt ist, können Gewinner 
und Verlierer der Steuerreform ein
deutig ausgemacht werden.

Gefahr des Scheiterns

Wichtig wäre nunmehr, die vor
liegende Konzeption so schnell 
wie möglich verbindlich zu be
schließen. Potentielle Investoren 
brauchen für ihre Entscheidungen 
jetzt verläßliche und glaubwürdige 
Rahmenbedingungen. Insoweit ist 
es schon zu begrüßen, daß Koali
tion und Opposition eine schnelle 
Einigung anstreben. Kontroverse 
Fragen, die erfahrungsgemäß erst 
im Vermittlungsverfahren entschie
den werden, sollten frühzeitig ge
klärt werden. Allerdings darf man 
keine allzu großen Erwartungen an 
die jetzt begonnenen Gespräche 
knüpfen.

Die Opposition hat dem weitge
hend gelungenen Kommissions
vorschlag bisher nichts Gleichwer
tiges gegenübergestellt. Überall 
dort, wo große Gruppen von Wäh
lern betroffen werden, lehnt sie die 
Vorschläge der Kommission ab: 
Keine Besteuerung der Zuschläge 
für Nachtarbeit, keine stärkere Be
steuerung der Renteneinkünfte, 
keine Besteuerung der Erträge aus 
Lebensversicherungen und vor 
allem auch keine Vorschläge zur 
Finanzierung der Reform. Das mag 
diejenigen, die einen Arbeitsplatz 
haben und Einkommen beziehen, 
mehr beeindrucken als ein in sich 
geschlossenes Reformprojekt, zu
mal für Fragen der Steuersystema
tik in der Bevölkerung kaum Inter
esse zu wecken ist.

Gibt die Koalition den Forderun
gen der Opposition nach, dann ist 
die Steuerreform schon geschei
tert, noch bevor sie den parlamen
tarischen Entscheidungsprozeß er
reicht hat. Damit verspielte man 
aber die Chance, im Interesse der
jenigen, die keinen Arbeitsplatz ha
ben oder deren Arbeitsplatz be
droht ist, neue Beschäftigungs
möglichkeiten zu schaffen und be
stehende zu sichern.
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